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Datum: 25.01.2023 
Ort der Sitzung: Future Lab (B.0.12) 

Beginn der Sitzung: 18:30 Uhr 
Ende der Sitzung: 22:00 Uhr 
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Tagesordnung 

Nr. Thema Einbringer:in 

1 Begrüßung FHV 

2 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung FHV 

3 Feststellung der Anwesenheit sowie der Beschlussfähigkeit FHV 

4 Wahl des Schriftführenden FHV 

5 Genehmigung der Tagesordnung FHV 

6 Genehmigung des letzten Protokolls FHV 

7 

Anträge 

a) Anträge im allgemeinen Interesse der Studierenden 

i) 19-2 Beschlüsse 

b) Anträge zu finanziellen Angelegenheiten 

i) Teuerungsprämie 

ii) Umsetzung „Powerd by ÖH“ 

iii) JVA 22/23 Version 1.3 

iv) Jahresabschluss 

v) Festlegung des Dienstgeberbeitrags (DB) 

vi)  Uni-Sackerl Verteileraktion 

c) Anträge zur Satzung 

i) Änderung Richtlinie für Studierendenvertretung 
(STV-RL) 

ii) Vergleichsangebote für „FH interne“-Services 

iii) Wirtschaftsprüfer im Verzeichnis der APAB 

iv) Kostenstellenverantwortung Vorsitz 

v) Anpassung der STV-Richtlinie 

FHV 

8 

Wahlen 

a) Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten (WiRef) – 
Stellvertretende:r Referent:in 

FHV 

9 

Bestellungen 

a) Kurator:innen STV DBI laut HSG § 19 Abs. 4 

b) Kurator:innen JGV BSE22 

c) Kurator:innen JGV BSO22 BB 

 

FHV 

10 Berichte FHV 
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11 

Allfälliges 

a) ÖH-Wahl 

b) Claudia und der Punsch 

c) Chat-GPT 

 

 

FHV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der FHV-Vorsitz und der: die: Schriftführer:in bestätigen mit ihrer Unterschrift die Richtigkeit 
und wahrheitsgemäße Protokollierung mit bestem Wissen und Gewissen der hier 
beschriebenen Sitzung. Es wird außerdem festgehalten, dass alle Mitglieder der HV die 
Möglichkeit hatten, das Protokoll vor Veröffentlichung zu lesen und ggf. Richtigstellungen 
einzubringen. 
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1. Begrüßung 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung 

Es wird einstimmig festgestellt, dass die Einladung zur Sitzung 14 Tage vor dem Termin 
ausgesandt wurde und somit ordnungsgemäß erfolgt ist. 

 

3. Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 

Stimmberechtigte Personen der Fachhochschulvertretung 

Name Funktion Anwesend 

Carola Berger Vorsitzende:r der FHV Ja 

Florian Wachter 1. stellvertretende:r Vorsitzende:r der FHV Ja 

Lukas Ertl 2. stellvertretende:r Vorsitzende:r der FHV Ja 

Lukas Heinzl Mandatar:in FHV Ja 

Kathrin Schneller Mandatar:in FHV Ja 

Clemens Jung Mandatar:in FHV Ja 

Lea Wall Mandatar:in FHV Ja 

Thomas Brunner Mandatar:in FHV Nein 

Benjamin Gangl Mandatar:in FHV Nein 
 

Gesamtanzahl der stimmberechtigten Personen: 7 

Eine Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn mehr als 50% der möglichen Stimmberechtigten 
(bzw. Stimmen) anwesend sind. Bei fünf Stimmen bzw. ab fünf anwesenden 
Stimmberechtigten ist die Beschlussfähigkeit gegeben. 

Es wird festgestellt, dass 7 stimmberechtigte Personen (bzw. Stimmen) anwesend sind und die 
Beschlussfähigkeit somit gegeben ist. 

 
Außerdem anwesend: Nico Gentilini, Martin Leodolter, Katherina Köb, Linus Duschl, Phillip 
Wachter, Samuel Picker, Lukas Kroisenbrunner, Birgit Kloimüller, Peter Wilfing 
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4. Wahl des Schriftführenden 

Antrag: Die FHV möge beschließen, dass für die Dauer der Sitzung Peter Wilfing als 
Schriftführer eingesetzt wird. 
 
Bemerkungen:  
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 0 
Dafür: 7 
 

Ergebnis: Peter Wilfing wird einstimmig als Schriftführer angenommen/beschlossen. 

 

5. Genehmigung der Tagesordnung 

Antrag: Die FHV möge die geänderte Tagesordnung beschließen.  
 
Bemerkungen: Laut Satzung § 3 Abs. 6: „Dringlichkeitsanträge sind jene Anträge, die später 
als zwei Werktage, spätestens aber bis zum Beginn der jeweiligen Sitzung bei der: dem: 
Vorsitzenden der FHV per E-Mail oder durch persönliche Übergabe vor der Sitzung 
einlangen. Über die Behandlung dieser Anträge wird zunächst unter dem 
Tagesordnungspunkt „Genehmigung der Tagesordnung“ einzeln oder en bloc abgestimmt. 
Vor der Abstimmung darf sich lediglich die: der: Antragsteller:in ein Mal für maximal drei 
Minuten zu Wort melden, um die Dringlichkeit des Antrags zu begründen.“ 
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 0 
Dafür: 7 
 

Ergebnis: Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen/beschlossen. 

 

6. Genehmigung des letzten Protokolls 

Antrag: Die FHV möge das vorliegende Protokoll der 2. Ordentlichen FHV-Sitzung 
akzeptieren.  
 
Bemerkungen:  
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 0 
Dafür: 7 
 

Ergebnis: Das Protokoll der 2. ordentlichen FHV-Sitzung wird einstimmig angenommen. 
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7. Anträge 

a) Anträge im allgemeinen Interesse der Studierenden 

i) 19-2 Beschlüsse 

Antrag:  
Beschlusspunkt 1: Die FHV möge beschließen, Absatz 1 des § 1 der Richtlinie für 
Studienvertretungen wie folgt zu ändern: Den gemäß § 1 Abs. 1 Ziff. 2 der Satzung der 
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Fachhochschule St. Pölten eingerichteten 
Studienvertretungen obliegt die Vertretung der Studierenden der facheinschlägigen 
Bachelor- und Masterstudiengänge, der der zugeteilten Master- oder akademischen 
Lehrgänge zur Weiterbildung, sowie sonstiger ÖH-beitragspflichtigen 
Weiterbildungsangebote der FH St. Pölten. 
 
Beschlusspunkt 2: Die FHV möge gemäß § 19 Absatz 2 HSG beschließen, die 
Studienvertretung für das Weiterbildungsangebot „Angewandte Krisenkommunikation“ mit 
der Studienvertretung „Digital Business und Innovation“ zusammenlegen und dass diese 
zusammengelegte Studienvertretung „Digital Business und Innovation“ genannt wird. 
 
Beschlusspunkt 3: Die FHV möge gemäß § 19 Absatz 2 HSG beschließen1, die 
zusammengefasste Studienvertretung Gesundheits- und Krankenpflege, sowie die 
zusammengefasste Studienvertretung Diätologie und Physiotherapie zu der 
Studienvertretung Gesundheit zusammenzufassen. 
 

Beschlusspunkt 4: Die FHV möge gemäß § 19 Absatz 2 HSG beschließen, die 
Studienvertretung für die Weiterbildungsangebote „Kompetenzen bei medizinischer 
Diagnostik und Therapie“ (derzeit nicht angeboten), sowie „Jugend-ErnährungsmentorIn“ 
(derzeit nicht angeboten) mit der Studienvertretung „Gesundheit“ zusammenlegen und dass 
diese zusammengelegte Studienvertretung „Gesundheit“ genannt wird. 
 
Beschlusspunkt 5: Die FHV möge gemäß § 19 Absatz 2 HSG beschließen, die 
Studienvertretung für die neuen, nun mit „EMBA“ und „MSc (CE)“, abschließenden Studien 
„Agrar- und Technologiemanagement“ sowie „Produktions- und Technologiemanagement“ 
mit der Studienvertretung „Medien und Digitale Technologien“ zusammenlegen und dass 
diese zusammengelegte Studienvertretung „Medien und Digitale Technologien“ genannt 
wird. 
 
Beschlusspunkt 6: Die FHV möge gemäß § 19 Absatz 2 HSG beschließen, die 
Studienvertretungen für die Weiterbildungsangebote „Corporate Coding Academy-Game 
Development“ (aktuell nicht angeboten), „Digital Photography & New Visual Media“, sowie 
„Certified Professional for UX-Development“, „Produktionsmanagement und wirtschaftliche 
Kompetenz“ (aktuell nicht angeboten), sowie „Fotografie Workshop für akademisch 
angewandte FotografInnen“ (aktuell nicht angeboten) mit der Studienvertretung „Medien 
und Digitale Technologien“ zusammenlegen und dass diese zusammengelegte 
Studienvertretung „Medien und Digitale Technologien“ genannt wird. 

 
1  Wie bereits bei der ÖH Wahl 2021 gewählt (siehe Wahlergebnis, oder Backup-Mirror), Änderung der Zusammenfassung der 
Studienvertretungen ohne Beschluss wurde von Vorsitzenden (auf Anraten der Vorsitzenden der Wahlkommission an der FH St. Pölten) 
berichtet. Der rechtskräftigen Wahl auf Basis eines Bundesgesetzes wurde mehr Rechtskraft als eines Beschlusses der Hochschulvertretung 
durch die Vorsitzenden der Wahlkommission der FH St. Pölten zugesprochen. 

 

https://oeh.fhstp.ac.at/wp-content/uploads/2021/05/Aushang_Wahlergebnis.pdf
https://web.archive.org/web/20230114175644/https:/oeh.fhstp.ac.at/wp-content/uploads/2021/05/Aushang_Wahlergebnis.pdf
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Beschlusspunkt 7: Die FHV möge gemäß § 19 Absatz 2 HSG beschließen, die 
Studienvertretung für das Weiterbildungsangebot „Sozialarbeit mit AsylwerberInnen und 
Konventionsflüchtlingen“ (aktuell nicht angeboten) mit der Studienvertretung „Soziale Arbeit“ 
zusammenlegen und dass diese zusammengelegte Studienvertretung „Soziale Arbeit“ 
genannt wird. 
 
Beschlusspunkt 8: Die FHV möge gemäß § 19 Absatz 1 und 2 HSG beschließen, die 
Studienvertretungen für die neun Weiterbildungsangebote „Mental Health“ einzurichten mit 
der Studienvertretung „Soziale Arbeit“ zusammenlegen und dass diese zusammengelegte 
Studienvertretung „Soziale Arbeit“ genannt wird.  
 fd 
Anmerkung zu Beschlusspunkt 8: 
https://weiterbildung.fhstp.ac.at/lehrgaenge/mental-health  
https://weiterbildung.fhstp.ac.at/lehrgaenge/mental-health2  
https://weiterbildung.fhstp.ac.at/lehrgaenge/mental-health-msc 
 

Beschlusspunkt 9: Die FHV möge gemäß § 19 Absatz 1 HSG beschließen und in der 
Richtlinie für Studienvertretungen festhalten, dass für die als Seminar betitelte und ÖH-
beitragspflichtige Weiterbildungsangebote des Departments Soziales Studienvertretungen 
einzurichten sind und diese gemäß § 19 Absatz 2 HSG mit der Studienvertretung „Soziale 
Arbeit“ zusammengelegt werden. 
 
Beschlusspunkt 10: Die FHV möge gemäß § 19 Absatz 2 HSG beschließen, die 
Studienvertretung für das Weiterbildungsangebot „Prüfungsmethoden im Eisenbahnwesen“ 
mit der Studienvertretung „Bahntechnologie und Mobilität“ zusammenlegen und dass diese 
zusammengelegte Studienvertretung „Bahntechnologie und Mobilität“ genannt wird. 
 
Beschlusspunkt 11: Die FHV möge auf Basis des Beschlusspunktes 3 beschließen, dass die 
Absätze 2 und 3 des § 2 der Richtlinie für Studienvertretungen zum neuen Absatz 2 
„Studienvertretung Gesundheit (STV DGE)“ zusammengefasst werden, die restlichen 
Absätze neu nummeriert werden, und die Fußnote „in Aufzeichnungen des 
Wirtschaftsreferats können noch die ehemaligen Bezeichnungen Studienvertretungen 
Gesundheits- und Krankenpflege (kurz DGE) und Studienvertretung Diätologie und 
Physiotherapie (kurz DDPT) geführt werden um die Historie abzubilden“ eingefügt wird. Auf 
Basis dieses Beschlusspunktes lautet daher der § 2 Übersicht der zusammengefassten 
Studienvertretungen wie folgt: 

(1) Studienvertretung Digital Business und Innovation (STV DBI)  
(2) Studienvertretung Gesundheit (STV DGE) 
(3) Studienvertretung Medien und Digitale Technologien (STV DMDT)  
(4) Studienvertretung Soziale Arbeit (STV DSO)  
(5) Studienvertretung Informatik und Security (STV DIS)  
(6) Studienvertretung Bahntechnologie und Mobilität (STV DBM) 

 

Beschlusspunkt 12: Die FHV möge auf Basis des Beschlusspunktes 2 weiteres beschließen, 
dass in der Richtlinie für Studienvertretungen in § 3 Absatz 1 die Aufzählung um die 
folgenden Tippfehler, Studiengangs-Kennzahlen und Bezeichnungen wie sie in den 
Verordnungen über die Zulassung von Absolventinnen und Absolventen von Fachhochschul-
Masterstudiengängen und Fachhochschul-Diplomstudiengängen zu Doktorratsstudien 
festgehalten wurden ergänzt wird: 

 

 
 

https://weiterbildung.fhstp.ac.at/lehrgaenge/mental-health
https://weiterbildung.fhstp.ac.at/lehrgaenge/mental-health2
https://weiterbildung.fhstp.ac.at/lehrgaenge/mental-health-msc
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(1) Studienvertretung Digital Business und Innovation (STV DBI) 
1. Masterstudiengang Digital Media Management (Studiengangs-Kennzahl 0404), ehemals Media 

Management (BGBl II 2017/218) 
2. Bachelorstudiengang Marketing und Kommunikation (Studiengangs-Kennzahl 0409), ehemals Media- 

und Kommunikationsberatung 
3. Masterstudiengang Digital Marketing & Kommunikation (Studiengangs-Kennzahl 0701), ehemals 

Media- und Kommunikationsberatung (BGBl II 2017/218) 
4. Masterstudiengang Digital Business Communications (Studiengangs-Kennzahl 0841), ehemals 

Wirtschafts- und Finanzkommunikation (BGBl II 2019/105) 
5. Bachelorstudiengang Management & Digital Business (Studiengangs-Kennzahl 0867) 

 
zugeordnete Lehrgänge: 

6. Masterlehrgang Eventmanagement (Studiengangs-Kennzahl 120024, kurz: LEVM) 
7. Akademischer Lehrgang Eventmanagement (Studiengangs-Kennzahl 130068, kurz LMEV) 
8. Masterlehrgang Digital Marketing (Studiengangs-Kennzahl 130080, kurz LDMM) 
9. Akademischer Lehrgang Digital Marketing (Studiengangs-Kennzahl 130079, kurz LDMA) 
10. Masterlehrgang PR & Kommunikationsmanagement (Studiengangs-Kennzahl 130082, kurz LPRM) 
11. Akademischer Lehrgang PR & Kommunikationsmanagement (Studiengangs-Kennzahl 130081, kurz 

LPRA) 
12. Masterlehrgang Werbung und Markenführung (Studiengangs-Kennzahl 130087, kurz LWMM) 
13. Akademischer Lehrgang Werbung und Markenführung (Studiengangs-Kennzahl 130086, kurz LWMA) 
14. Zertifikatslehrgang Angewandte Krisenkommunikation (Studiengangs-Kennzahl 130090, kurz LAKZ) 

 

Beschlusspunkt 13: Die FHV möge auf Basis der Beschlusspunkte 3 und 4 beschließen, 
dass die Absätze 2 und 3 des § 3 der Richtlinie für Studienvertretungen wie folgt zu Absatz 2 
zusammengefasst werden, und um Studiengangs-Kennzahlen ergänzt werden: 
 

(2) Studienvertretung Gesundheit (STV DGE) 
1. Bachelorstudiengang Gesundheits- und KrankenpflegePLUS (Studiengangs-Kennzahl 0784)2 
2. Bachelorstudiengang Physiotherapie (Studiengangs-Kennzahl 0408) 
3. Bachelorstudiengang Diätologie (Studiengangs-Kennzahl 0407) 

 
zugeordnete Lehrgänge: 

4. Akademischer Lehrgang Präklinische Versorgung und Pflege (Studiengangs-Kennzahl 130075, kurz 
LPVP) 

5. Akademischer Lehrgang Angewandte Ernährungstherapie (Studiengangs-Kennzahl 130036, kurz 
LAET) 

6. Zertifikatslehrgang „GAAS“ Jugend-ErnährungsmentorIn (Studiengangs-Kennzahl 131009, kurz LJEM) 
7. Zertifikatslehrgang Gründungs Know How Ernährung (Studiengangs-Kennzahl 130089, kurz LGKZ) 
8. Masterlehrgang „GAIT“ Ganganalyse und -rehabilitation (Studiengangs-Kennzahl 130085, kurz LGAM) 
9. Zertifikatslehrgang „GAIT“ Ganganalyse und -rehabilitation (Studiengangs-Kennzahl 131018, kurz 

LGAZ) 
10. Zertifikatslehrgang Kompetenzen bei medizinischer Diagnostik und Therapie (Studiengangs-

Kennzahl 131014, kurz LMDK) 
11. Masterlehrgang Applied Clinical Research in Health Sciences (Studiengangs-Kennzahl 130088, kurz 

LCRM) 

 

Beschlusspunkt 14: die FHV möge auf Basis der Beschlusspunkte 3,5 und 6 beschließen, 
dass der zuvor als Absatz 4 nummerierte Absatz des § 3 der Richtlinie für Studienvertretung 
nun als Absatz 3 nummeriert wird. Die FHV möge weiteres beschließen dass der neu 
nummerierte Absatz 3 des § 3 der Richtlinie für Studienvertretung wird um die folgenden 
Studiengangs-Kennzahlen und Bezeichnungen wie sie in den Verordnungen über die 
Zulassung von Absolventinnen und Absolventen von Fachhochschul-Masterstudiengängen 
und Fachhochschul-Diplomstudiengängen zu Doktorratsstudien festgehalten wurden 

 
2 Die alte Bezeichnung ist „Gesundheits- und Krankenpflege“, gemäß Akkreditierungsantrag Version 3.1 gehört das Plus zum Namen des 
Bachelorstudiengangs. Verständlich wird das Gesamtgefüge durch die Antragsdaten: „Gesundheits- und Krankenpflege PLUS 
Akademischer Lehrgang Präklinische Versorgung und Pflege“. Studiengangs Kennzahl bleibt gleich. 
 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009964
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009964
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010628
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ergänzt wird: 
 

(3) Studienvertretung Medien und Digitale Technologien (STV DMDT) 
1. Bachelorstudiengang Medientechnik (Studiengangs-Kennzahl 0261) 
2. Bachelorstudiengang Medienmanagement (Studiengangs-Kennzahl 0403) 
3. Masterstudiengang Digital Media Production (Studiengangs-Kennzahl 0262, kurz MMP)3 
4. Masterstudiengang Digital Design (Studiengangs-Kennzahl 0839, kurz MDD) 
5. Masterstudiengang Interactive Technologies (Studiengangs-Kennzahl 0840, kurz MIT) 
6. Masterstudiengang Digital Healthcare (Studiengangs-Kennzahl 0756) 
7. Bachelorstudiengang Smart Engineering of Production Technologies and Processes (Studiengangs-

Kennzahl 0775) 
8. Bachelorstudiengang Creative Computing (Studiengangs-Kennzahl 0866) 

 
zugeordnete Lehrgänge: 

9. Akademischer Lehrgang Angewandte Fotografie (Studiengangs-Kennzahl 130014, kurz LAFG) 
10. Masterlehrgang Film, TV & Media – Creation & Distribution (Studiengangs-Kennzahl 130076, kurz 

LFTM) 
11. Masterlehrgang Agrar- und Technologiemanagement (Studiengangs-Kennzahl 130073, kurz LATM) in 

allen möglichen Abschlüssen gem. § 9 FHG sowie §27 Abs 18 & 19 FHG 
12. Masterlehrgang Produktions- und Technologiemanagement (Studiengangs-Kennzahl 130007, kurz 

LPTM) in allen möglichen Abschlüssen gem. § 9 FHG sowie § 27 Abs 18 & 19 FHG 
13. Akademischer Lehrgang Wirtschaftliche Kompetenz und Führung (Studiengangs-Kennzahl 130061, 

kurz LWKF) 
14. Akademischer Lehrgang Produktions und Führung (Studiengangs-Kennzahl 130059, kurz LPMF) 
15. Zertifikatslehrgang Digital Future Management (Studiengangs-Kennzahl 131011, kurz LDFZ) 
16. Zertifikatslehrgang Corporate Coding Academy-Game Development (Studiengangs-Kennzahl 130083, 

kurz LGDZ) 
17. Akademischer Lehrgang Web- und Mobile Development (Studiengangs-Kennzahl 130084, kurz LWDA) 
18. Masterlehrgang Digital Photography & New Visual Media  (Studiengangs-Kennzahl 131021, kurz 

LDPM) 
19. Zertifikatslehrgang Certified Professional for UX-Development 
20. Akademischer Lehrgang Produktionsmanagement und wirtschaftliche Kompetenz (kurz LPWK) 
21. Zertifikatslehrgang Fotografie Workshop für akademisch angewandte FotografInnen 

 

Beschlusspunkt 15: die FHV möge auf Basis der Beschlusspunkte 3, 7, 8, und 9 beschließen, 
dass der zuvor als Absatz 5 nummerierte Absatz des § 3 der Richtlinie für Studienvertretung 
nun als Absatz 4 nummeriert wird. Die FHV möge weiteres beschließen, dass der neu 
nummerierte Absatz 4 des § 3 der Richtlinie für Studienvertretung wird um die folgenden 
Studiengangs-Kennzahlen und Bezeichnungen wie sie in den Verordnungen über die 
Zulassung von Absolventinnen und Absolventen von Fachhochschul-Masterstudiengängen 
und Fachhochschul-Diplomstudiengängen zu Doktorratsstudien festgehalten wurden 
ergänzt wird: 
 

(4) Studienvertretung Soziale Arbeit (STV DSO) 
1. Bachelorstudiengang Soziale Arbeit (Studiengangs-Kennzahl 0406) 
2. Masterstudiengang Soziale Arbeit (Studiengangs-Kennzahl 0597) 

 
zugeordnete Lehrgänge: 

3. Weiterbildungslehrgang Familienrat (Studiengangs-Kennzahl 131001, kurz LFMR) 
4. Sozialpädagogik 

a. Akademischer Lehrgang Sozialpädagogik (Studiengangs-Kennzahl 130070, kurz LSPA) 
b. Masterlehrgang Sozialpädagogik (Studiengangs-Kennzahl 130057, kurz LSPM) 

5. Suchtberatung und Prävention 
a. Masterlehrgang Suchtberatung und Prävention (Studiengangs-Kennzahl 130011, kurz LSBM) 
b. Zertifikatslehrgang Suchtberatung und Prävention (Studiengangs-Kennzahl 130010, kurz 

LSBL) 

 
3 Der Studiengang Digitale Medientechnologien wurde aufgelassen und ging in die Studiengänge MMP, MDD und MIT auf, die alte 
Studiengangs-Kennzahl (BGBl II 2017/218) wurde MMP zugewiesen, während MDD und MIT neue bekommen haben. 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009964
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6. Zertifikatslehrgang Sozialarbeit mit AsylwerberInnen und Konventionsflüchtlingen (Studiengangs-
Kennzahl 131005, kurz LSAK) 

7. Mental Health 
a. Zertifikatslehrgang Mental Health  
b. Akademischer Lehrgang Mental Health 
c. Masterlehrgang Lehrgang Mental Health 

8. Seminare (Stand 14.1.2023) gemäß Absatz 4a: 
a. Aktuelle Änderungen im Sozialrecht 2023 
b. Angewandte Psychotraumatologie in der Sozialen Arbeit 2023 
c. Erste Hilfe Kompetenzen für Sozialarbeiter*innen 2023 
d. Finger weg, mein Chaos ist mein Königreich 2023 
e. Grundlagen der Praxisanleitung 2023 
f. Grundlagen der Suchtentwicklung und Beratung 
g. Humor in der Sozialarbeit 
h. Komorbidität, psychiatrische und virologische Grundlagen 
i. Krisenintervention und Suizidverhütung 
j. Soziale Diagnostik 2023 
k. Zuweiser*in für Familientäte 

 

(4a) Gemäß Beschluss der FHV sind für die als Seminar betitelte und ÖH-beitragspflichtige 
Weiterbildungsangebote des Departments Soziales Studienvertretungen einzurichten und 
diese gemäß § 19 Absatz 2 HSG mit der Studienvertretung „Soziale Arbeit“ zusammen zu 
legen. 
 

Beschlusspunkt 16: die FHV möge auf Basis der Beschlusspunkt 3 beschließen, dass der 
zuvor als Absatz 6 nummerierte Absatz des § 3 der Richtlinie für Studienvertretung nun als 
Absatz 5 nummeriert wird. Die FHV möge weiteres beschließen, dass der neu nummerierte 
Absatz 5 des § 3 der Richtlinie für Studienvertretung wird um die folgenden Studiengangs-
Kennzahlen und Bezeichnungen wie sie in den Verordnungen über die Zulassung von 
Absolventinnen und Absolventen von Fachhochschul-Masterstudiengängen und 
Fachhochschul-Diplomstudiengängen zu Doktorratsstudien festgehalten wurden ergänzt 
wird: 

(5) Studienvertretung Informatik und Security (STV DIS) 
1. Bachelorstudiengang IT Security (Studiengangs-Kennzahl 0410) 
2. Masterstudiengang Information Security (Studiengangs-Kennzahl 0619) 
3. Bachelorstudiengang Data Science and Business Analytics (Studiengangs-Kennzahl 0834) 
4. Masterstudiengang Digital Innovation and Research (Studiengangs-Kennzahl 0857), ehemals Applied 

Research and Innovation in Computer Science (BGBl II 2021/553) 
5. Masterstudiengang Cyber Security and Resilience (Studiengangs-Kennzahl 0863) 
6. Masterstudiengang Data Intelligence (Studiengangs-Kennzahl 0879) 

 

Beschlusspunkt 17: die FHV möge auf Basis der Beschlusspunkte 3 und 10 beschließen, 
dass der zuvor als Absatz 7 nummerierte Absatz des § 3 der Richtlinie für Studienvertretung 
nun als Absatz 6 nummeriert wird. Die FHV möge weiteres beschließen, dass der neu 
nummerierte Absatz 6 des § 3 der Richtlinie für Studienvertretung wird um die folgenden 
Studiengangs-Kennzahlen und Bezeichnungen wie sie in den Verordnungen über die 
Zulassung von Absolventinnen und Absolventen von Fachhochschul-Masterstudiengängen 
und Fachhochschul-Diplomstudiengängen zu Doktorratsstudien festgehalten wurden 
ergänzt wird: 
 

(6) Studienvertretung Bahntechnologie und Mobilität (STV DBM) 
1. Bachelorstudiengang Bahntechnologie & Mobilität (Studiengang-Kennzahl: 0586) 
2. Masterstudiengang Bahntechnologie & Management von Bahnsystemen (Studiengang-Kennzahl: 

0694) 
 
 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011757


Seite 11 von 17 

zugeordnete Lehrgänge: 
3. Masterlehrgang Europäische Bahnsysteme (Studiengangs-Kennzahl 130051, kurz LEBS) 
4. Akademische/r Fachtrainer/in im Eisenbahnwesen (Studiengangs-Kennzahl 130056, kurz LEFA) 
5. Zertifikatslehrgang Prüfungsmethoden im Eisenbahnwesen 

 
Bemerkungen: Laut HSG § 19 Abs. 1: „Für jedes Studium von ordentlichen Studierenden 
gemäß § 2 Abs. 1 ist eine Studienvertretung einzurichten. Für jedes Studium von 
außerordentlichen Studierenden gemäß § 2 Abs. 2 können durch Beschluss der 
Hochschulvertretung Studienvertretungen eingerichtet werden.“ Laut HSG § 19 Abs. 2: „Die 
zuständige Hochschulvertretung kann beschließen, dass mehrere Studienvertretungen zu 
einer Studienvertretung zusammengefasst werden. Sind mehrere Bildungseinrichtungen mit 
der Durchführung eines Studiums betraut, so kann durch übereinstimmende Beschlüsse der 
betroffenen Hochschulvertretungen eine gemeinsame Studienvertretung eingerichtet 
werden. In den Beschlüssen ist festzustellen, welcher Hochschülerinnen- und 
Hochschülerschaft die gemeinsame Studienvertretung organisatorisch angehört.“ Laut HSG 
§ 19 Abs. 5: „Beschlüsse gemäß Abs. 1 und 2 bedürfen der Zweidrittelmehrheit und sind 
spätestens drei Monate vor dem ersten Wahltag der jeweiligen Hochschülerinnen- und 
Hochschülerschaftswahl zu fassen. Beschlüsse gemäß Abs. 2 treten außer Kraft, wenn 15 
vH der für die gemeinsame Studienvertretung aktiv Wahlberechtigten innerhalb eines 
Monates nach der jeweiligen Beschlussfassung bei der zuständigen Wahlkommission 
eigenständige Studienvertretungen schriftlich beantragen.“ Es ist festzuhalten, dass diese 
dreimonatige Frist eingehalten wurde. 
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 0 
Dafür: 7 
 
Ergebnis: Der Antrag wird einstimmig angenommen/beschlossen. 

 

18:50 Uhr: Sitzungsunterbrechung bis 19:05 Uhr 

 

b) Anträge zu finanziellen Angelegenheiten 

i) Teuerungsprämie 

Antrag: Die ÖH an der FH St. Pölten möge beschließen, in Summe 880 € Teuerungsprämie 
(siehe § 124b Z 408 lit. A EstG) für das Kalenderjahr 2022 an die beiden gemäß HS-DVV 
angestellten Personen auszuschütten, wobei (auf Basis des Bruttogehalts) die Aufteilung 
720 € zu 160 € sein soll. Die FHV möge weiter beschließen, für die Bildung der 
Teuerungsprämie die Reisespesen und die Mittel für den Literatur-Ankauf, um in Summe 
305 € zu reduzieren. 
 
Bemerkungen:  
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 0 
Dafür: 7 
 
Ergebnis: Der Antrag wird einstimmig angenommen/beschlossen. 
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ii) Umsetzung „Powerd by ÖH“ 

Antrag: Die ÖH an der FH St. Pölten möge beschließen, bis zu 3.000, - € aus den freien 
Rücklagen aufzulösen für die Anschaffung der am 12.11.2020 beschlossenen Ladestation. 
 
Bemerkungen:  
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 0 
Dafür: 7 
 
Ergebnis: Der Antrag wird einstimmig angenommen/beschlossen. 

 

iii) JVA 22/23 Version 1.3 

Antrag: Die FHV möge den vorliegenden JVA in der Version 1.3 beschließen. 
 

Bemerkungen: Laut Satzung § 8 Abs. 5: „Anträge gem. Abs. 1 können von der: dem: 
Antragsteller:in bis zum Beginn der Abstimmung zurückgezogen bzw. inhaltlich geringfügig 
abgeändert werden. Eine solche Abänderung ist zu protokollieren.“ Anpassung auf 
Projektfördertopf mit der Kontonummer 79320. 
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 0 
Dafür: 7 
 

Ergebnis: Der Antrag wird einstimmig angenommen/beschlossen. 

 

iv) Jahresabschluss 

Antrag: Die FHV möge den vorliegenden Jahresabschluss beschließen. 
 

Bemerkungen: Zwischen dem Beschluss und dem Schreiben des Protokolls wurde durch 
die Kontroll-Kommission angemerkt, dass § 40 Abs 3 Z 3 HSG nicht erfüllt ist, aufgrund 
einer telefonischen Nachfrage vom 26.01.2023 bei der Kontroll-Kommission wird 
festgehalten, dass das Verschulden nicht beim WiRef sondern bei der Wirtschaftsprüfung 
liegt, zudem wird festgehalten, dass der Beschluss, sowie die weiteren Beschlüsse der 
Sitzung auch trotz Mangel des Berichts der Wirtschaftsprüfung aufrecht bleiben. 
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 0 
Dafür: 7 
 

Ergebnis: Der Antrag wird einstimmig angenommen/beschlossen. 
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v) Festlegung des Dienstgeberbeitrags (DB) 

Antrag: Die FHV möge die vorliegende innerbetriebliche Ordnung gem. § 41 (5a) FLAG 
beschließen. 
 

Bemerkungen: Laut FLAG §41 Abs. 5a: In den Kalenderjahren 2023 und 2024 beträgt der 
Beitrag 3,7 v.H., soweit dies 

1. in einer anderen bundesgesetzlichen Vorschriften, 
2. in einer Dienstordnung der Gebietskörperschaften, 
3. in einer aufsichtsbehördlich genehmigten Dienst(Besoldungs)ordnung der Körperschaften des 

öffentlichen Rechts, 
4. in der vom Österreichischen Gewerkschaftsbund für seine Bediensteten festgelegten Arbeitsordnung, 
5. in einem Kollektivvertrag oder einer Betriebsvereinbarung, die auf Grund besonderer 

kollektivvertraglicher Ermächtigungen abgeschlossen worden ist, 
6. in einer Betriebsvereinbarung, die wegen Fehlens eines kollektivvertragsfähigen Vertragsteiles (§ 4 des 

Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1974) auf der Arbeitgeberseite zwischen einem einzelnen 
Arbeitgeber und dem kollektivvertragsfähigen Vertragsteil auf der Arbeitnehmerseite abgeschlossen 
wurde, oder 

7. innerbetrieblich für alle Arbeitnehmer oder bestimmte Gruppen von Arbeitnehmern 

festgelegt ist. 
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 0 
Dafür: 7 
 

Ergebnis: Der Antrag wird einstimmig angenommen/beschlossen. 

 

vi) Uni-Sackerl Verteileraktion 

Antrag: Die FHV möge beschließen, EUR 195,- aus dem unverplanten Sachaufwand des 
DivRefs für eine Verteilaktion von Uni-Sackerl einzuplanen. 
 
Bemerkungen:  
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 0 
Dafür: 7 
 
Ergebnis: Der Antrag wird einstimmig angenommen/beschlossen. 
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c) Anträge zur Satzung 

i) Änderung Richtlinie für Studienvertretungen (STV-RL) 

Die Punkte aus dem beschlossenen Antrag 7. a) i) 19-2 Beschlüsse sollen nun für die 
entsprechende Richtlinie für Studienvertretungen beschlossen werden.  
 

Antrag: Die FHV möge die vorliegende Richtlinie für Studienvertretungen (STV-RL) 
beschließen. 
 
Bemerkungen:  
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 0 
Dafür: 7 
 
Ergebnis: Der Antrag wird einstimmig angenommen/beschlossen. 

 

8. Wahlen 

a) Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten (WiRef) – Stellvertretende:r 
Referent:in 

Vorschlag: Phillip Wachter 
 
Bemerkungen:  
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 1 
Dafür: 6 
 
Ergebnis: Phillip Wachter wird als stellvertretender Referent für wirtschaftliche Angelegenheiten 
(WiRef) gewählt. 

 

19:10 Uhr: Sitzungsunterbrechung bis 19:25 Uhr 
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9. Bestellung 

a) Kurator:innen STV DBI laut HSG § 19 Abs. 4 

Vorschlag: Lea Wall 
 

Bemerkungen: Laut HSG § 19 Abs. 4: „Die Funktionsperiode der Studienvertretung endet 
vorzeitig, wenn die Zahl der Mandatarinnen oder Mandatare unter die Hälfte der für die 
Studienvertretung zu vergebenden Mandate gesunken ist. In diesem Fall hat das Organ 
gemäß § 15 Abs. 2, an Bildungseinrichtungen ohne zusätzliches Organ gemäß § 15 Abs. 2 
die jeweilige Hochschulvertretung, deren Aufgaben und das Budget zu übernehmen. Die 
Bestellung einer Person, die diese Aufgaben für das zuständige Organ wahrnimmt, durch 
Beschluss der zuständigen Hochschulvertretung ist zulässig.“ 
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 1 
Dafür: 6 
 
Ergebnis: Lea Wall wird als Kuratorin der STV DBI bestellt. 

 

b) Kurator:innen JGV BSE22 

Vorschlag: Laila Gruber, Hubert Essletzbichler 
 

Bemerkungen: Gemäß Satzung § 21 Abs. 1: „Die FHV kann mit einfacher Mehrheit 
beschließen, dass für einzelne oder alle Jahrgänge eines Studiengangs eine: ein: oder 
mehrere Kurator:innen eingesetzt werden. Die Richtlinie für Studienvertretungen ist 
sinngemäß anzuwenden.“ 
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 0 
Dafür: 7 
 
Ergebnis: Laila Gruber und Hubert Essletzbichler werden einstimmig als Kuratorinnen der JGV 
BSE22 bestellt. 

 

c) Kurator:innen JGV BSO22 BB 

Vorschlag: Emilia Jawad, Romana Enne, Katharina Dungl 
 

Bemerkungen: Gemäß Satzung § 21 Abs. 1: „Die FHV kann mit einfacher Mehrheit 
beschließen, dass für einzelne oder alle Jahrgänge eines Studiengangs eine: ein: oder 
mehrere Kurator:innen eingesetzt werden. Die Richtlinie für Studienvertretungen ist 
sinngemäß anzuwenden.“ 
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 0 
Dafür: 7 
 
Ergebnis: Emilia Jawad, Romana Enne, Katharina Dungl werden einstimmig als Kuratorinnen der 
JGV BSO22 BB bestellt. 
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19:57 Uhr: Sitzungsunterbrechung bis 20:15 Uhr 

 

10. Berichte 

Vorsitz 
 

20:45 Uhr: Sitzungsunterbrechung bis 21:30 Uhr 

 

Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten 
 
 
Referat für Bildungspolitik 
 
 
Referat für interne Organisation 
- 
 
Referat für Sozialpolitik 
- 
 
Referat für Diversity 
- 
 
Referat für Öffentlichkeitsarbeit 
Siehe Tätigkeitsbericht. 
 
Referat für Veranstaltungsorganisation 
- 
 
Studienvertretung Digital Business & Innovation 
- 
 
Studienvertretung Gesundheit 
- 
 
Studienvertretung Medien & Digitale Technologien 
 
 
Studienvertretung Soziale Arbeit 
- 
 
Studienvertretung Informatik & Security 
- 
 
Bahntechnologie & Mobilität 
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Ausschuss für Programmentwicklung 
- 
 
Ausschuss für Satzungsangelegenheiten 
- 
 
Arbeitsgruppe MaskÖHttchen 
-  
 
Arbeitsgruppe Mental-Health 

 

 

11. Allfälliges 

a) ÖH-Wahl 

b) Claudia und der Punsch 

c) Chat GPT 
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